
,- [...: IJtf:/Jder lMlagen zu den st-eno.gTanhisc11en Pro~Okonen Cf~!I Natlona1rat@s 
XI. (Jcsetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

Zl. 4356-Pr.2/1968 _ {Oh}; / A. 8. 
zu 40sr /J. 
Pr.äs, f:\m .. J 2!.,.~.~969 

An die 

A-1015 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\.J i e n 1. 

Wie~ 12.Februar 1969 

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Scheibengraf und Genossen vom 16.Dezember 1968, liIr.(j057/J, betr. 
Eim~altung der Förderungsrichtlinien des Finanzministers, beehre 
ich mich mitzuteilen: 

EU Pkt.11 der iU1frage: 
In \velcher \..jeise ,.,·lird vom Bundesministerium für Fina.nzen 

die Einhaltung der vorstehend zitierten Förderungsrichtlinien 
sicherges~ellt? . 

Die Durchführung der in den Allg~meinen Förderu~gsricht­
linien (Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 17~Februar 

1954, Zl. 13.000-1/54) enthaltenen Grundsätze obliegt dem je"'leils 
sachlich zuständigen Bundesminister im Rahmen seiner· Verantivcrt-

.lichkei t, soferne in diesen oder ronstigen haushaltsrechtlichen· \' 
Vorschriften nicht. ausdrücklich eine Mitwirkung des Bundesministers 
für Finanzen vorgesehen ist. Eine dar~ber hinausgehe~de Kontroll-

. befugnis. steht dem Bundesminister für Fiilanzen in den einzelnen 
Förderungsfällen anderer Ressorts nicht zu.· 

Wenn der Bundesminister für Finanzen die in den Förderungs­
richtlinien generell aufgestell ten Voraussetzungen et\'la in einer 
Förderungsspa.rte nicht oder nicht mehr als zutreffend erachtet, 
kann er diese Bedenken im Rahmen der Erstellung der Bund'esvor821-
schläge oder anläßlich der auf Grund des Bundesfinanzgesetzes all­
monatlich erfolgenden Kredi tzm<1eisungen geltend machen. 

'ZuPkt.2) derß-nTrage: 
Werden Subventionsvorhaben der einzelnen Bundesminister 
a) in allen Fällen, 
b)stichprobenweise oder 
c) überhaupt nicht 
auf deren Vereinbarkeit mit den .Föro.erungsrichtlinien des Finanz­
ministers überprüft? 

Die ~~erprüfung der Vereinbarkeit eines Förderungsvorhabens 
mit den Förderu..."'lgsrichtlinien fällt primär in die Verantwortlichkeit 
des jevleilssachlich zuständigen Bundesministers. 
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Die I'li t''lirkung des Bundesministers für Finanzen ist auf die 

in den Allgemeinen Förderungsrichtlinien oder in sonstigen haus­

haltsrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Fälle beschränkt; im 

allgemeinen handelt es sich hiebei um Förderungen mit erheblicher 

finanzieller Auswirkung, insbesondere, wenn damit auch eine Vorbe­

lastung ~lnftiger Bundeshaushalte verbunden ist. 

Gemäß § 2 des Rechnungshofgesetze~ .1948,BGBl.Nr.144, obliegt die 

u~erprüfungder Förderungstätigkeit der einzelnen Ressorts auch 

dem Rechnullgshofo 

~ .• ~kt.22 der Ar~ra~e: 
Erfolgt eine solche Überprüfung im vorhinein, oder im'nach­

hineir..? 

,. 

Soferne eine Ni twirkung des BunG.esmini,sters für Finanzen in 

Einzelfällen ~;orgesehen ist, erfolgt <fie Überprüfung' im'vorhinein 

(siehe BeantviOrtung der Frage 1), während eie durch. den Rechnungshof 

grundsätz.lich im nachhinein vorgenommen wird~' 

1:..,u •. P1r-....t •• 41 der -LW_fr age :.. 
'Sind Sie bereit, den Wortlaut dieser Förderungsrichtlinien 

der Anfrage"beantvlOrtung anzuschließen,? 

Eine A.usfertigung' der Allgemeinen Förderungsrichtlinien , vrelche 

0/ ~ im Amtsblatt der österreichischen Finanzvert'lal tung, unter Nr. 50/1954 

veröffentlicht vVl1.rden, ist angeschlosseno 

vlurden ~3ei t dem Jahre 1954 weitere Durchführungsbestimmungen 
oder ßonstige einschlägige Vorschriften über die Vergabe von Sub-

ventionen erlassen? 

Die aIl.1 1'( e]lebruar 1954- erlassenen Allgemeinen Förderungsricht­

linien wurden seither irleder' abgeändert noch ergänzt .. 

Besondere Verrechm.mgsvorschriften für Förderungsausgaben 

wurden in den Durchführungsbestimmungen zu den jevleiligen Bundes­

fina:q.zgesetzen, zuletzt im Abschnitt R des Durchführungserlasses 

des Bundesministeriums für Finanzen zum Bundesfinanzgesetz 1969, 
- ' 

vom 23.Dezember 1968, Zl~ 118.100-·I/68, AÖFVNr,,1/1969, erlassen" 

IX). diesem Zusammenhang möchte ich darauf him'leisen, daß vom 
Bundesministerium für Finanzen der hntwurf'eines Bundesförderungs­

gesetzes ausgearbeitet wird.,1 
;, , 

Der Bundesminister: 
/ 

/ ' 

I 1'-11 /:,J I«~ 
j/ L/"./' 
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,~ .. . '. 
'. ' .. . . . , . 
. . :"'" . lio .. .• ' .. 

:: .1./Bl..(~dcsü;inistGriurU·fürFinanzen : 
. . . . 

-. Zl" 13.000-1/1954 . 
Richtlinien für "Förderun­
gen aus Bundesmitteln. 

. ..~: 

.. ~.'. 

... ... , .. 

: 

-- -~ .~----

.. : .... 
: ." ~ 

,"- An ,.. :.; ,.' .. ..:' 
,I .. 

:." . 

die Präsid.entschaftskanzle i 9: Kanz'lei des. Präsidenten' 
. .,. des Nationalrates y Kanzlei des VO.rsi tzenden des 

;Bündesrates " dl3n Verfassungsgerichtshof • yerNa'l tungs­
.. .. . gerichtshof, Hechn.ungshof. (2x) ,·.das Elul..lleskal1Z1ersmt, 

·13UJ"ldeskal1z1e1'2,mt (Ausw.Ang.) ~ das Bundesministeriu."n 
für Irmeres t ;fiir' Justiz, für Unterricht 7 . für soziale 

. ·Verwaltung (3x), ~ür Land-u .. .F'orstwirtschaft 1 für' 
. Handel u.;![iedera:lfbau, für Verkehr u. 'i'erstestl; . 
Betriebe, die Ge.n.D:1.rektion der Österreichischen B:u.J.'1-

.' . desbahnen, Jen.Direktion füx. die Fost- und Tele graphen-
; .. ··'verwaltung, Gen.Direktion derÖsterreichischen Bund~s­

:forste, Bundestheaterverwaltung, Österreichische 
Staatsdruckel'ei, das Amt· der Bu:rgenländischen Landes­
xegierung, der Kärntner Landesregierung, der Nieder~ 

~. österreicl1.ischen t8.ndes:."egiexll-ng, del." Oberöst€l"reichi­
sehen Landesregierung. (2x;, der· Sulzburger' Landesregie­
l'U!lg, del.' Steiermärkischen Landesregieru...'1g, der 'J:iroler 

.. iJandesrogieru...l1g 1 der Vorarlberge.r Landes:regiel"ung (2x), 
.', äen L~agistrat der Stadt 'Nien 9 bagbAbt~5, die Buchhal-

. tung d~es' Bundesoinisteriulns fürPi.rlanzeu9 die Sta,ats- . 
. - - -. - .. schultl'.:,"u.chhal tu..."lg und Fachpl'üfungsstelle I, ·das Zentral-

. ',. besoldungsamt (2x), die Finanzprokü.ratu.r, diePinanz­
landesdirektion für "Hien, Hiederösterreich und B·l1.rgen­
land, für Kärnten, für Oberösterreich (2x), für Salz­
burg, für Steiermark, für Tirol, fÜJ:' Vorarlberg, 
das Hauptpunzieru .. '1gs-und Probieramt 9 das' Hauptmünza111t, 

·die Ve~wertungsstelle des Österreichischen Branntwein~ 
~onopols? die Dienststelle für Staatslotterien, das 
Österre ichische . Pos tspark2.ssenamt ~ die Gen .. Direktion 
der Österreichischen Salinen. 

". 

Der Artikel 111 des Bundesfinanzgesetzes 1954 sieht vor, daß 
Ausgaben~ auch wenn sie -im BUhdesvoranschlag und in den Geldvoran­

schläge n vorge sehen sind~ nur dann gemacbt wEJrden dürfen, wenn sie. 
. .. 

zur Erfüllung rechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen oder 
zu produktiven Zwecken, sowie zum. 'Niederaufbau oder zur Fortfü..l1 .... 

rung der Verwaltung im sparsamsten Ausmaße zwingend notwendig sindo 
_ Dieser BestiIILT~1ll1:g kommt für die Vornahme von Förde~'ungen a1..1.s 

Bundesmitteln besondere 3edeutung zu, da für derartige Ausgaben 
keine Verpflichtung des·"~Bt4.!ldeS besteht, sondern lediglich das Er­

messen entscheidet. 
Um einerseits die Grundsätze eine:::, s.P::l."r.·:J~.men Gebaru~g zu ge­

währleis ten, enderBrsei ts den Bun.desministerien ein weitgehendes 

aelbs-tändiges Verfügu...'1gsrecht üoer die Förderungskredi te zu geben 

Und die Bundeso€diensteten vor Vorwürfen einer mißbräuchlichen 
oder leichtfertigen Verwendung. von öffentlichen Mitteln bei der 

~ewährung von Förderungen zu schützen, setzt das Bundesministerium 
. . 

für Finanzen als jeweilig mit der Durchführung des Bundesfinanz-

J 

". .•.. 

: 
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,0 

, , '\ ' . 

gesetzes betrautes Bundesminieterium im Einvernehmen mit dem Rechnungs-
, 

. 0/<> hofe die in, der Anlage enthalt~nen Richtlinien für Förderungen aus" . 

1:lUlldesmi tteln fest 0 

. Die mit,hoo~ Rundschr'eiben vom 2 .. 40'1947, ,Zahl 15n'410-1/47 
",. und:yom '16 .. 3ol94'8,.Z. 54.302-1/47' f~stgelegten Richtlinien für' 

~ .. . 

'Subventionen' treten außer Kraft .. , 
. . 

.'.- _., - . Hinsichtlich' der Verrechnung von 'Bundesdarle!1enwird' auf dia ". 
. ." 

hllo. Ru.ndsc.r..reiben vom 18012 .. 1948, Z.'93.395-1/48 9 und 'vom' 

18,,2,,1949 9 Z. 9 Q 240-1/49,. verwieseno ". 
Da.s Bundesministerium für Finanzen bittet schließlich die be-'. . 

. grüßten Dienststellen, ihm his zum 30. November 1954 ~.iber d.ie 
• . .,l • • • • •. 

: E:cfahrUllgen p di e über die, Anwe.ndung' di'eser Richtlinien im Laufe 
. "_"0' ,- .. ~. • _ • 

...... 

dieses Jahres gewonnen wurden, zUb,erichten und' notwendig erschei-
nende A bänderm'lgs- bezw., E!bgänzungswünsche mi tzute ilen~' . 
'. .,.. • • ::",:,!' 

. 17. FeQru~r 1954 .. .. 
. .. ' 

, ....... 1· 

:- •. 1\_ 

. ::.". " .. - :;. .' . ': ~ 

". 
~. ',: 

'-.' 

'. '". 

',' 

-\ .... 

. " '. e. ". :' '.\' 
, . 

, , 

'Der Bundesminister:. 

"': .. '. ~ .. -

,. .' . , 
..•.. .," 

Dr o Kamitz 

.:,' - . .' 

., .. ...: ' 

'.. ",: 

". - ., 

. -': 

, . : 

-"!_' • 

. .~ 
,'. . ';. 

tJ . ." 

," .. ,. ~ ,/ 

.,.. . 
• ••• oJ' 

, " '. ' 

. ~" 

.... "'" .,. 
"-.' ".J '. 

'. r, ..•. • •.... 

. -.... 

\'." ' .. 

.. ;;.'::r~" f * \ . 
.:: ....... -

, .... , 

• 1 '. '.'." 

".: "~. , 
I •• " 

.1 

- _ .... 

:- . 

.' 

1062/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



'. 

o 

'Beilage zu 21. 1).uvU-1/jq 

'Allgemeine 

R i-~ h t 1 i nie n " 
" , 

'für 'FörderJmg'en aus Bundesmi ttelno ,:'\"( 

-": .-

" . 1'.) .Bei d~r Förderung ,kultureller, sozialer, wirtschaftlicher und 

sportiicher Zwecke aus Bundesmittein' sind nachstehende Richt';" 

,. linien.' :eirizuhaiten'~9:f7~rne' 'm,~'ht, ü1.- einem 'Bundesgesetz 'a~dere ' 
.' '. . 

]3es'tim.m~gen vorgesehen sind,,' Diese 'Richt~inien sind auch von 
bunde sfremden 'Ste ITen zu beachten, wenn s1-'e aus Bundesmitteln 

derartige Förderungen vornehmeno .. '. !~" 

20.), Die Förderungswürdigkeit kultureller ZVJecke ist' gegeqen~ wenn 

die' Förder~n.g wissenscha,f,tliche ,und' künstleri'sche Leistungen 
. I. • • 

ermöglicht, die, für das gesamtö'ste;'reichische ,Ku.lt'J.rleben od,er 

~ür .. dafD kulturelle Ans'ehen' Österreichs in der, Wel t von weseni.",:: 

'lieher Bedeutung sind, o,d!:~r wenn,d~e Förderung eine Auszeich-
, ' 

ntmg solcher Leistungen darstellt oder: wenn die Förde,ru~~ dem 

Bildungswe sen' (eixis chließlich fachlicher Ausbildung) zu Gute· 

kommt~ 
o 

,·30) Die Förderungswürdigke~t sozialer Zwecke ist gegeben?, wenn die 

Förderung der Hebung dei" Volksgesundheit oder ·einer im gesamt~ 

österre:ichischen Interesse gelegenen sozialpcli tischen ,Ma~nahme' 
',dient .. 

4 .. ) 
, , 

Die Förderu.1'lgsvJiirdigkeit, ~:.1.rtschaftlicher. Z~·H':..cke ist gegeben p 

'wenn die Förderung einer volkswirtf3chaftlich gerechtfertigten 

und erwünschten .Pr.o}~.uktionsauswei~E.-!!ß. oder Rroduktivi tätsstei:­

ß..~ru~ß (eins chlieBlich Quali tätsverbesserm1g) oder der allge:: 

Q1e.in.eILj~bs.ai:'3sichertUlg un~1. -wertung der österreichischen Wirt­

, 'schaft dient" 

50) Die. ,Förderungswür?igkei t, §pol·tlicher ZVl"ecke ist gegeben, wenn 

die Förderung sportlichen Veranstaltungen oder dem Bau von 
Sporta.nlagen zugute kommt 1 die für den irrternß~Jonalen SPE>r~:-

, verkehr von Bedeutung siEd oder Sportarten betrifft, die volks-
.. ".----- . 

. -' ,e. 

gem.~n~he:i,.tlic.h, ,('der volksv/irtschaftlictJ. besonders förderungs--

würdig ründ .. 

" 6,,) Förderungen'aus Bundesmitteln dürfen nur vorgenommen '."lerden, 

wenn der Träger des zu fördernden Vorhabens oder die daran sach­
, lieh interessierten Stellen außerhalb der BUl1desverwaltUJ.'1g nicht . ' 

~n der Lage sind, dieses Vorhaben aus eigenen Mi tteln zur .Durch .. · 

führung zu. -oringen~ DieseVoraussetzllug ist vor: der Bewill"~ßup.g., 
" ~~tte~ 

von Förderungsbeträgen und vor der Anweisu.n,g den inFrageJko.:u:.6:ri.-i'en! 
j 
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dLl.x.ch eine- nach. Lage des Falles geeignete Prüfung der wirt-

schaftlichen ~age des FÖrder:.:tnl$swerbers festzustellen.' Lediglie,h 

bei den }'örderunge.n kultureller und vt'irtsc,haftlicher Zwecke kann 

.·von di·eser vorausse'tzu~g ab.gesehen werden', b~i 'letzteren' jedoch 

':. '".: nult' hinsichtlich de~. VO:fbab'en~ der . ProduktionsausweitUng u.nd.p~o~ 
dU:ktivi tät~s't~'igerung (einschließlich . Quali=tätsverbesse'rung y", wenn . ~ . ~. ". . . . 

· die~u'fördernde:n Vorhaben .fü.:t' die' gesarrit e. österre ichis' che 7lirt- . 

schaft von B·ede.ut.u.ng s1"nd und 'oruie d~n Anreiz eine; • Fö'rcierung der 
.' '. . , . 

Tr~e;r . dieses ·Vorh~:,Jen: nicht. zur Durchfi5Jlrung bringen \;rürde 0 

. . . 

." 

·Das. Ergebp.is der Prü.fung der \virtschaftlichen Lage ~es Förder1Ulgs-' 

'. \'lei~b~rs oder die Umstände, u.nter denen von einer Überp~üfung im 

· ~:i~Z~lfEÜl'e :'abges~he~ wurde, sind in ~eb~'tener' AUS~i.inrli·c~kei t 
.. ' ,i:1ktenmäßig fe'stzuhal:ten'ia .. ' '.. . . 

. -. '" .. ".. . ;. 

7;,,-).Di~· F~·rderu.n~ kar ...... >1. durch eoinen zus'ch~ß' oder' d:~1.rch ~'1n Darlehen 

". e:cfc.lgen •. Kann der .. Förd~rungszvveck durch ein Darlehen erreicht 

werden, . so 'hat d,ie FÖrderu:ng -auf die.se· Art' zu erfolgen; :t ... ~ 
" ... 

.. -_... . ....... 

Für die einzelnen Förderungsarten sind von _den zustä1!-digen Bundes-

.... ;. minis~er~en nac1:lden Gr1Uldsätzen der Sparsarnkeit 1)_nd Zwecy..mässig­

· k8i tSondi~r:r;ichtlinien zu erstellen, die Hunder.tsätze· v.o!:l Gesamt-

, .. <erfo:ro.ernisdes zu fördernden Vorhabens erforderlichenfal13 Höcnst-, 
beträge für die Höhe des Zuschusses oder l')arlehens enthalten 

müssen. Diese Son(..errichtlinien.sind dem BundesminisT.erimTI für 

Finanzen zui' Kennt.rüszu brir,.gen und in Abschrift. dem R-ec.rJlUngs- "I 
hofe Dit~uteilenq 

." ( . 
-, 

. 9 . .) Der l?örderungswerber muß die Gewähr bieten, daß er über die zur 

Du.rcr...führung des zu ':fördernden Vorhabens notwendigen fachlichen 

Fä.higkei ten und finanziellen Mittel verfügt " sowei t .letztere nicht 

'durch dJe :Förderung selbst sichergestellt sind~ Die P:rüfung dieser 

E,:lgnung des Förd~rungswerbers ist von der die Förderu....'1g geviähren-

den Stelle unter Beachtung ailer in Betracht kommenden gesetzlichen 

Vot'-sch:riften v-orztinehmeri. Hiebei soll auch die VorlRgeeiner 

Ste~erunbedenklichkei tsbescheinig~g er;folgen~ Von. (:er' V.orlage · ." . . . 

ist abzusehen, wenn der Förderungsbetrag für den'einzelnen' För-· . . 

derlUlgswerber die Höhe. yon 10.000 S nicht übersteigt' und ohne An-

. " sehung des Betrages gegebene Bedenken nicht bestehen •. 

10 .. ) Erfolgt die Förderung durch ein D~rlehen, -'so ist dessen Rü.ckzah·~ 
", . 

..... ',' .. lUllg du:ech :äij..rgs~~af-t odel- grunübücherli~he . Eiht.cagtmg oder in 

einer sonstigen dem:PörderuTIgszweck angemessenen Art zu sichern • 

.... "- ',; 

.' 
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, 11.) Die eine Förderung aus Bundesmi tteln vornehmenden Stellen haben 

. den FörderuJ1.gswerber zu v~rpfli cht e1).; über die Verwendung des 
,. '!. . 

" 

,\: .. lrörderung~betrages und über die :Jurchführunit des geförde.rten Vor-

:haber..s innerhalb einer bestimmten Frist 'zu b,erichten und im Falle 

widmungs\vidriger Verw~.ridung d,en. J?örder:U--"1gs~etrag zu.riickzuerstat-
,t.eno ..... . 

Di.eE:inhal tung 'die'ser Be·stimmung. ist·.z.u. übe'rwachen, ·up.d. bei 

Feststellung Wj,:dcHlngswid.~,iger VerYi.~·ndu.ng der Fördertingsbetrag zu,":"' 

.. rückzufordern ... 
" . :/ 

JJ;i.e Berichte ,über .die Verwendung"des' ~örderungsbetrages tmd 

über die DUrchfUhn1.ng des gefö1."derte'nVorhabenssind von d~n die 

: Förderu..v:g bew~iIige'i!'1d'en stellen, erfordel:<Lichenfalls Ul'lt er Heral'l­

. :·ziehung·~er·Bu.chhaltu.ng zu. überprüfen" ]jjoeÜberp;üfung hat sich 

at;l.ch auf de~ E~nsatz der Eigenmi t'te'l und den Ve~gle ich der 'zuge-
.,. '. . '. . 

s.agten .mit· den tatsächlich eingesetzten Eigenmit-tel zu erstl'ecken .. 
. ; 

,0, .;. .. : ..... : .. : Die Bewillig,ung 'von FÖrderungsmitteln kann :auch uüter Zug run­

cielegw::-.g-~on Bedingur~en erfo;lgen (Unterlagen und Bucheinsicht, 

" . 
. '. . .' . . 

, Flüf.-lsigma~b:'ung· der Fördßrungsbeträga durch Begleichung der VOrZ7.l-

,:. legenden Fi;men.rec!i..nungen durch die bewilliger.de· Stelle 1.L a.) 

,~ .12,,) Bei der Gewähl"iJ.ng hoher' Förderungsbeträgesind die se nach Maßgabe 

. >': des.jeYlelligen tal;'säöhlichen Bedarfes in Teilbeträgen flü,ssigzu­

... -: machen ünd die Zeitpunkte fÜr die einzelnen 'Abschnitte der ':burch­
j '. 

f'\ihr:ung des geförd"erten Vo~habens sowie die "ZU diesem Zeitpunkt'e 

erforderlichen Teilbeträge des Förderungsbetrages festzulegeneDie 
'.' 

.. Flüssigmachung e'ines weiteren Teilbetrages der Förderung ist von 

..... : .. 
,_ •• J 

einem Bericht'e des '~9rderungsv~{erbers tiber den Stand de:r Durchführmg 

.' des zu fördernden Vorhabens abhängig zu machen. Diese Teilberichte 

sind fallweise zu übeorprüfen. 

.' 

. , 

.'~. 13.) Handelt es sich um. eine Fö~derung, die' mit der Vergebun.g eines 

Bauauftrages' von über .100.000 S oder mit einem Kaufe, Werkliefe-

" . rungsvertra-g oder Werkvertrag zur Herstellung einer beweglichen 

Sache im Werte von über 50.000 S verbunden ist, so hat die Ver­

gebung des Auftrages in'uet Regel erst nach dessen öffentlicher 

Ausschreibung oder nach Einholung mehrerer Anbote zu erfolgen .. 
'0 

14·. ) Diese Richtlinien finden auch Anwendung auf Förd~iUngen-, die 

aus mleckgebundenen Einnahmen bestritten 'werden. 

15.) Bei Pörderungen, die nicht unter diese Richtlinien ~~d unter 
, " 

d~e' in~.n Ergänzung erlassenen Sonderrl.ch tlinien fa.llen, ist das 
, , ' 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen zu pflegen. 
. . 
Handelt es sich lüebei 'um einzelne Förderungsfälle so kann das 

Einvernehmen mit dem Bf1desministerium für Finanzen entf'allen, 
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wenn der Förderungsbetrag·im einzelnen die Höhe vop.5.000 S ni~~t 
übersteigt. Handelt'e's sich jedoch um größere GrlJ.ppen von Förde­

rur..gsfällen gleicher ,Art so sind von den zuständigen Bundesmini­

sterien Sonderrichtlinien unter Berücksichtigang' dervorangeführ­

ten qrlindsä t~e, , s ar/ei t 'dies mögli ch ist, auszuarbei teI:l UJld' das 

. Einyernehmen .. hierübeI:'~ m:tt·· de,Ql :Bruid.esministerium fUr'Finanze'n her-

" zusteileno. ,0. ,'" ',', 

" 

Das' Einvernehmen"'mit d~m Bundesministerium.·, für' Finanzen bei 
, , . 

. der q:e~lä.b .. rung von Zus chüssen od@r .DarJ,.ehen im' Förde;rungswege ist _. . 
von den B-q.hdesministerien auch'dann herzustellen p wenn eine För-

deru.ng des gleichen Vorhabens durch mehrere EUIldesdienststellen 

~F:f~n soll ~ Zur Sicf?,erstellung di e.ses Einvernahm'ens hat jeder 

Förderungswerber schriftlich ml. tzuteilen, ob er .lu.r das zu. fördern-

'da Voi"hahen von einer anderen' Bundesd'iens'tstelle eine Fö~der~ng be-
. . 

, rei ts erhalten hat und ob -?er sich bei einer anderen Bu.ndesdienst­

. stell(~ <für dasselbE;' Vorhaben um eine Förderung, bewirbt p bzw~' be­

,'!;verben wird. Den BUl'ldesdienststellen sind 1::undesfremde Stellen 

gl,eichzuhalten 9 die Förderungen aus BundesmittelllvornehmenoFalls 

., mehrere Bu.ndesressortedieAbsi cht haben p ein und dieselbe Förde .... '· 

rungsmaßna.hme zu u.aterstützen;' hat die Vertretung der Angeleg'en- . 

heit gegeni.iber dem Bunde sministerium. für Finanzen (Antl'agstell-jr..ng) 

'e, . durch das führende Bundesressort unter Hinweis aU.f die Mi twirku.ng 

-< . der ano.erep. Ressorts zuerfolgeno Hiebei ist' vor allem durch das 

····führende Ressort bekannt zugeben , welche Mi ttel die einzel'nen Bun-

. ',' desstelJ.enzu . LasteJJ. ihrer . budglgtmässigen Kredite zur DurchfÜhrwlg 

der' an.gestrebten Förderungsmaßnar.illl.e bereitstellen wollen .. 

Im Sinne des § 43 (2) der Bundesbaushaltsverordnung sind 

derartige Förderungsbetj:äE;e ZllJ':' Gänze beim führenden Ressort zu 

.' .yerrechne~, Vl,ährend· die b~teiligten ~essorts Teilkredite in Höhe 

'. ihres FÖrderu.ngsant.eiles zu binden haben .. , 

o • 

'-.... 

f •• ,'.-

" .... " . 
.". -., .... ~~. .-

.. ' . . ' ~ ; .i. •• 

.. .-;- . 
. . . .. ,. 

, 
;., .... ~. ," ... . .. .', 
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